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S91143/92-PMVD/2018 (2) 13. November 2018 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Ecker, Genossinnen und Genossen haben am 
13. September 2018 unter der Nr. 1675/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 
betreffend „Reorganisation des Österreichischen Bundesheeres“ gerichtet. Diese Anfrage 
beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Zu dieser Frage verweise ich auf nachstehende Tabelle: 

Personengruppe Verwendungsgruppe Funktionsgruppe Anzahl 
Offiziere M BO 1 2 4 

 M BO 1 3 4 
 M BO 1 4 2 
 M BO 1 5 2 
 M BO 1 6 2 
 M BO 2 3 3 
 M BO 2 4 28 
 M BO 2 5 24 
 M BO 2 6 10 
 M BO 2 7 8 

Unteroffiziere M BUO 1 2 4 
 M BUO 1 3 46 
 M BUO 1 4 7 
 M BUO 1 5 7 

Zivilbedienstete A 2 3 1 
 A 2 4 17 
 A 2 5 9 
 A 2 6 2 
 A 2 7 1 
 A 3 1 1 
 A 3 3 40 
 A 4 1 1 
 A 4 2 1 
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Zu 2: 

Die Organisationspläne der in Salzburg befindlichen Teile des Kommandos Landstreitkräfte 
und des Kommandos Luftstreitkräfte enthalten nachstehende Arbeitsplätze: 

Kommando Landstreitkräfte 
Personengruppe Verwendungsgruppe Funktionsgruppe Anzahl 

Offiziere M BO 1 2 2 
 M BO 1 3 2 
 M BO 1 5 1 
 M BO 2 3 3 
 M BO 2 4 20 
 M BO 2 5 13 
 M BO 2 6 3 
 M BO 2 7 7 

Unteroffiziere M BUO 2 3 
 M BUO 3 32 
 M BUO 4 4 
 M BUO 5 4 

Zivilbedienstete A 2 3 1 
 A 2 4 16 
 A 2 5 9 
 A 2 6 2 
 A 2 7 1 
 A 3 1 1 
 A 3 3 39 
 A 4 1 1 
 A 4 2 1 

Kommando Luftstreitkräfte 
Personengruppe Verwendungsgruppe Funktionsgruppe Anzahl 

Offiziere M BO 1 2 2 
 M BO 1 3 1 
 M BO 1 4 1 
 M BO 1 5 1 
 M BO 1 6 1 
 M BO 1 7 1 
 M BO 2 3 2 
 M BO 2 4 9 
 M BO 2 5 12 
 M BO 2 6 5 

Unteroffiziere M BUO 2 1 
 M BUO 3 5 
 M BUO 4 2 
 M BUO 5 3 

Zivilbedienstete A 2 4 1 
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Zu 3: 

Der neue Organisationsplan für das „Kommando Streitkräfte“ ist derzeit in Bearbeitung. 
Dabei ist grundsätzlich vorgesehen, die bereits bewerteten Arbeitsplätze zu erhalten. 

Zu 4: 

Die Führungsspanne des Kommandanten des Streitkräfteführungskommandos umfasste 
sechs Brigadeäquivalente, neun Militärkommanden und fünf unmittelbar zu führende 
Bataillonselemente. 

Zu 5: 

Die Führungsspanne des Kommandanten Landstreitkräfte umfasst vier Brigadeäquivalente, 
neun Militärkommanden und zwei unmittelbar zu führende Bataillonselemente. 

Zu 6: 

Die Führungsspanne des Kommandanten Luftstreitkräfte beinhaltet zwei 
Brigadeäquivalente und zwei unmittelbar zu führende Bataillonselemente. 

Zu 7 und 8: 

Die Führungsspanne des künftigen Kommandanten der Streitkräfte soll nach dem derzeiti-
gen Planungsstand sechs Brigadeäquivalente, neun Militärkommanden und sechs unmittel-
bar zu führende Bataillonselemente umfassen. Diese Planungen sind jedoch im Detail noch 
nicht abgeschlossen. 

Zu 9: 

Der Chef des Generalstabes (ChGStb) ist der oberste Berater des Bundesministers für 
Landesverteidigung in allen militärischen Angelegenheiten und repräsentiert die 
militärische Führung des Bundesheeres im In- und Ausland. Der ChGStb setzt im Rahmen 
der Vorgaben des Bundesministers für das Österreichische Bundesheer die Ziele für 
Planung, Bereitstellung und Einsatz der Streitkräfte, gibt Richtlinien zur Zielerreichung vor, 
legt die Verteilung der Ressourcen grundsätzlich fest und bestimmt die Prioritäten. Er 
koordiniert alle militärischen Erfordernisse zur wirkungsvollen Erfüllung der dem 
Bundesheer obliegenden Aufgaben, insbesondere hinsichtlich der Herstellung und 
Erhaltung der erforderlichen Einsatzbereitschaft, der Einsatzvorbereitung und der 
Einsatzführung und unterstützt den Bundesminister für Landesverteidigung in der 
Ausübung des Verfügungsrechtes und der Befehlsgewalt nach Art. 80 Abs. 2 und 3 Bundes-
Verfassungsgesetz. 
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Der Generalsekretär ist mit der zusammenfassenden Behandlung aller zum 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung (BMLV) gehörenden 
Geschäfte betraut. Er ist unbeschadet seiner allfälligen sonstigen Funktionen der 
unmittelbare Vorgesetzte des Chefs des Generalstabes und aller Sektionsleiter im BMLV 
sowie Vorgesetzter aller dem BMLV nachgeordneten Dienststellen. Der Generalsekretär hat 
somit eine wesentliche Koordinierungsfunktion zwischen dem militärischen und dem 
zivilen Bereich des Ressorts. 

Zu 10: 

Das Streitkräfteführungskommando hatte insgesamt 457 Arbeitsplätze. 

Zu 11: 

Nach derzeitigem Planungsstand sind für das Kommando Streitkräfte 430 systemisierte 
Arbeitsplätze vorgesehen. 

Zu 12 und 13: 

Ein Vergleich mit Streitkräften anderer Staaten ist auf Grund der unterschiedlichen Größe 
der Staaten, der Größe der Streitkräfte und der jeweiligen konkreten Aufgaben nicht 
sinnvoll. Darüber hinaus kann die Zweckmäßigkeit der Organisationsform von Streitkräften 
immer nur unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Bedrohungslage und der 
sonstigen äußeren Gegebenheiten beurteilt werden. 

Zu 14: 

Ja. 

Zu 15: 

Wie bereits in der Antwort zu Frage neun ausgeführt, ist der ChGStb oberster Berater des 
Bundesministers für Landesverteidigung in allen militärischen Angelegenheiten. Diese 
Funktion erfüllt er unter Abstützung auf die Fachdienststellen und Fachleute des Ressorts. 
Fachberater in fliegerischen Angelegenheiten war im Streitkräfteführungskommando der 
Kommandant des Teilstabes Luft. 

Zu 16: 

Die Heeresgliederung 2019 ist die zwölfte große Reorganisation des Bundeheeres seit 1955. 

Zu 17: 
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Diese Frage betrifft keinen Gegenstand der Vollziehung meines Ressorts. Ich ersuche daher 
um Verständnis, dass ich von einer Beantwortung Abstand nehme. 

Zu 18: 

Ja. 

Mario KUNASEK 
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